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Betrifft
Bundessatzung / Abschnitt B: §7 (3) 

Beantragte Änderungen

Nicht-zweckgebundene Geldspenden werden zwischen der einnehmenden 
Gliederung und dem Bundesverband, oder dem Bundesverband als 
einnehmender Stelle und den Landesverbänden aufgeteilt. Die 
Aufteilung erfolgt nach Beschluss der Bundesversammlung. Ohne 
Beschluss der Bundesversammlung bleibt eine bestehende Aufteilung 
weiterhin gültig. Eine Verteilung innerhalb eines Landesverbands und 
von Untergliederungen desselben legt die Landesversammlung fest. 

Der betreffende Betrag für die Bundespartei oder dem 
Landesverband/den Landesverbänden ist zeitnahe zu überweisen. 

Die gewählten Bundes- und Landesschatzmeister der Partei legen der 
Bundesversammlung einen Verteilungsplan zur Beschlussfassung vor. Auf 
Landesebene kann analog verfahren werden. 

Alte Fassung: 

Nicht-zweckgebundene Geldspenden werden zu gleichen Teilen an die 
einnehmende Gliederung und den Bundesverband aufgeteilt. Der 
betreffende Betrag für die Bundespartei ist innerhalb von 10 Tagen zu 
überweisen. 

Begründung

Ohne genaue Festlegung eines Verteilungsschlüssels in der Satzung ist 
eine bedarfsgerechte Aufteilung, bzw. eine Anpassung, einfacher 
möglich. (Keine Satzungsänderung mir 2/3-Mehrheit erforderlich). 

Der Antrag ist zudem symetrisch, d.h. auch nicht-zweckgebundene 
Spenden an die Bundespartei können nach Beschluss aufgeteilt werden. 
Dies ist in der alten Formulierung nicht vorgesehen 

Der dritte Satz ist nicht redundant: es enthebt von einer 
Notwednigkeit, einen Änderungantrag zu einer Bundesversammlung 
stellen zu müssen. Ebenso enthebt es die Versammlung vom Zwang, einen 
wirksamen Beschluss zu fassen. 

Die Schatzmeister der Partei sind gewählt, da die Mitglieder von 
deren Kompetenz und Integrität mehrheitlich überzeugt sind. Daher 
können/sollen sie einen bedarfsgerechten Verteilungsplan erarbeiten; 
sie kennen den jeweiligen Finanzbedarf am besten. Zur 
Arbeitsfähigkeit des Gremiums ist auf Bundesebene eine Beschränkung 
auf die Bundes- und Landesschatzmeister vorgenommen worden. 

Die 10-Tages-Frist ist auf eine offeneren Termin hin geändert, da 
woanders bemängelt wurde, dass diese zu starr sei. 

Dieser Antrag ist sinngemäß genauso formuliert, wie der entsprechende 
Antrag zur Aufteilung der Mitgliedsbeiträge 
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